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Die Grundgebührender städtischenElektrizitätswerke .
EndeDezember1929hat der WienerGemeinderatdie schonfrüherbe¬

standene und nur infolge der Inflationsverhältnisse aufgehobene Grundgebühr

( Zählermiete )für die VerrechnungdeselektrischenLichteswiedereingeführt .
DieseWiedereinführungwarnotwendig ,weil das Elektrizitätswerk mitseinen
Einnahmennicht mehrdas Auslangenfinden konnteundweil maneineallzugros¬
se Steigerungder Strompreisevermeidenwollte . Dieseit . Jännervorgenomme¬
nen Ablesungenhaben ,wie vorausgesehen ,eine grosse Zahl vonErfahrungenge¬
bracht .Obwohlsich das Erhebungsmaterialbisher nur auf etwazweiDrittelder
Anlagen stützt ,können diese Erfahrungen schon jetzt für Verbesserungsvor¬

schläge benütztwerden .
Wünschefür solcheVerbesserungensindausallenKreisenlautgewor¬

den . DieMehrheit des WienerGemeinderateshat sich mit diesem WünschenundBe¬
schwerdenim Vereinmit demsozialdemokratischenWienerParteivorstand unddem
Vorstanddes Verbandesder sozialdemokratischenGewerbetreibendenundKaufleu¬
te schonues öfteren beschäftigt .In einer gemeinsamenSitzungderVorstände
dieser Vereinigungenerstattete heute der amtsführendeStadtrat für diestädti¬
schen UnternehmungenVizebürgermeister Emmerlingeinen eingehendenBericht
über die bisherigen Auswirkungender vomGemeinderatbeschlossenenMassnahmen.

Er stellte fest ,dass für 82 ' 5Prozent der Lichtanlagen die nieders¬

te Grundgebühr von monatlich 60 Groschen zu entrichten ist ,das ferner weitere

12ProzentderAnlagendie zweitniedersteGrundgebührvon150Groschenzube¬
zahlen haben .Auchfür die Einreihung in diese zweitniedersteGebührenklasse

seien nicht unberechtigteBeschwerdenvorgebrachtworden.
UmauchdiesenBeschwerdengerechtzu werden ,sollenWohnungsanlagen

dannin die niedersteStufeder Grundgebühr( 60Groschenmonatlich )fallen ,
wennder Anschlusswertder betreffenden Anlagenicht grösser als 660Watt ,
undin die zweiteStufe ( 150Groschenmonatlich ) ,wennder Anschlusswertnicht
grösser als 1320Wattist . Darüberhinausfallen die Anlagenin höhereStufen .
Dabei der Bestimmungder Zählergrösse ,beziehungsweiseder Grundgebühr ,der
Stromverbrauch der Glühlampenund allenfalls vorhandener elektrischer Haus¬
haltungsgeräte zusammengezählt wird ,fallen zumBeispiel Anlagenmitweniger
als 22 Stück Dreissig - Watt - Lampenoder 16 Stück Vierzig - Watt - LampenoderAnlagen mit 7 Stück Dreissig - Watt - Lampenjedoch mit einem Bügeleisenund
einemkleinen Kockgerätnonhin die niedrigste Stufe .In diezweitniederste
StufesollenAnlagenfallen ,die entweder33StückVierzig-Watt-Lampen
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ohneelektrische Haushaltungsgeräteoder bis zu 22 StückVierzig-Watt-Lam¬

pen und elektrische Haushaltungsgeräte haben .

Wenndie Zählergrüssefür diesebeidenGruppenvonAnlagendderfür
diehöhergereihtenGruppenzugrossist,so soll dieGrumgebührnichtnachder
Zählergrösse ,sondernnachdemrichtigen Anschlusswerterrechnetwerden . DieRich¬
tigstellung soll ,auch wenn der Umtausch der Zähler aus technischen Gründen

erst später erfolgenkann ,rückwirkendab 1 .Jänner1930gelten undeineetwa
zu hocheingehobeneGebührgutgeschriebenwerden.

Bei gewerblichen Anlagensoll in der gleichen Weisewie beiLicht¬
anlagen vorgegangen werden ,so dass also auch hier die Grundgebührnurauf

Grunddes Anschlusswertesundmit der gleichen Rückwirkungbemessenwerdensoll .
UnterdengewerblichenAnlagengibt es solche ,die infolgederEigen¬

art ihres Betriebes ihre elektrische Anlage nur saisonweise benützen .Diesen

soll freigestellt werden ,ihre AnlagenwährenddesStillstandesabzumelden,um
dadurch die Grundgebühr für diese Zeit zuersparen .

FernergibtesnochGewerbe,diezwardasganzeJahr ,aberjedesmal
nur kurze Zeit ihre elektrischen Anlagen benützen ,wie beispielsweise bei Foto¬

graphenBogenlampen ,bei BrennstoffhändlernKreissägen ,in Tischlereien undbei
Elektrikern elektrische Einrichtungen ,Prüfständeunddergleichen . DiesenBetrie¬
bensoll,sobalddasErgebnisderZähderablesungvollständigvorliegenwird,
nachvonder Direktion der Elektrizitätswerke auszuarbeitendenVorschlägeneine
begünstigteGrundgebührgewährtwerden .Auchdiese Massnahmesollrückwirkend
ab1 .Jänner1930erfolgen.

DieKonferenzerklärtesichmitdiesenVorschlägeneinverstanden .
DieDirektionderElektrizitätswerkewirdnunmehrdieentsprechendenVorlagen
ausarbeiten . Siewerden den zuständigen Gemeinderatskörperschaften zur Ent¬
scheidung vorgelegt werden .
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